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Sonderrundschreiben 
 

Steuerschuldnerschaft des Leitungs-
empfängers bei Bauleistungen (§ 13 b UStG) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
In Ergänzung zu unserem Rundschreiben vom April 2004 weisen wir noch auf folgendes 
hin: 
 
Zeitpunkt des Entstehens der Steuer 
 
Nach § 13 b UStG entsteht die Steuer für Bauleistungen beim Leistungsempfänger 
 

- mit Ausstellung der Rechnung  
spätestens      (wenn die Rechnung nicht vorliegt) 

 
- mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Monats. 

 
Da auf der Rechnung der Zeitraum der Leistungserbringung vermerkt sein muss, kann 
das Finanzamt die Entstehung der Steuer leicht nachkontrollieren. Bei wiederholt ver-
späteter Anmeldung der Umsatzsteuer läuft man schnell Gefahr wegen Steuerhinterzie-
hung angezeigt zu werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

      
 
  Thomas Beck – StB 
 

Stuttgart, Juli 2004 
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